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Grundgedanken 
 
Die Wohnung ist für einen betreuten Menschen von überragender Bedeutung. 
Sie stellt den räumlichen Mittelpunkt seines Lebens und seiner sozialen Be-
züge dar. 
 
Eine wichtige Tätigkeit eines Betreuers  ist es den Verlust der Wohnung zu 
verhindern und diese als Lebensmittelpunkt solange wie möglich aufrechtzu-
erhalten.  
 
Diese Aufgabe entfällt, wenn der Betreute noch geschäftsfähig ist und seine 
Wohnung selbst kündigt. 
 
Durch den Verlust der Wohnung verliert der Betreute meist sein Mobiliar und 
die Möglichkeit,  nach einer Unterbringung oder einem längeren Kranken-
hausaufenthalt, wieder in seine frühere ihm vertraute Umgebung zurückkeh-
ren zu können. 
 
Wenn es doch zur Wohnungskündigung kommt 
 
Um die Wohnung kündigen zu können, muss ein Antrag an das Betreungs-
gericht auf Genehmigung der Kündigung der Wohnung schriftlich gestellt wer-
den.  
Erst nach der erteilten Genehmigung kann die Kündigung des Mietvertrages 
an den Vermieter per Einschreiben mit Rückschein erfolgen.  
 
Der Betreuer ist verpflichtet, dem Betreuungsgericht mitzuteilen, wenn  
Umstände eintreten, die den baldigen Verlust des Wohnraumes befürchten 
lassen.  
 
Auflösung des Haushaushalts  
 
Wie geht der Betreuer bei Auflösung eines - oft umfangreichen - Haushalts 
vor? 
 
Zunächst einmal sollte alles, was der oder die Betroffene ins Heim mitnehmen 
kann, aussortiert werden: Kleidung und wichtige Unterlagen, persönliche Er-
innerungsstücke wie Fotos, Bilder und Briefe oder Kleinmöbel wie Sessel, 
Kommode und Fernseher. 
 
Vor allem für verwirrte Menschen ist es wichtig, mit Dingen umgeben  
zu sein, die ihnen vertraut sind. Sie können sich so besser orientieren und  
einleben.   

 
Sollten sich in der Wohnung Wertgegenstände, wie z.B. Antiquitäten befin-
den, muss der Betreuer dafür Sorge tragen, dass diese sichergestellt und ge-
gebenenfalls verkauft werden. Eventuell muss ein Wertgutachten erstellt wer-
den. 
 
Kleinere Gegenstände von Wert, wie Schmuck oder Briefmarken, können in 
einem Banksafe deponiert werden, Möbel, die schon seit Jahren in der Woh-
nung stehen, sind dagegen heute kaum noch von Wert.  Sie können z.B. an 
gemeinnützige Organisationen abgegeben werden. 
 
Die Auflösung eines Haushalts oder die Räumung einer Wohnung  
übernehmen entsprechende Unternehmen oder bestimmte soziale Einrich-
tungen. Für die Wohnungsauflösung entstehen unter Umständen Kosten. 
 
Wenn die Wohnung aufgelöst wird, ist darauf zu achten, dass Keller und 
Dachboden dem Vermieter ebenfalls "besenrein" übergeben werden. Die 
Kosten für die Wohnungsauflösung und eine erforderliche Renovierung über-
nimmt der Betreute.  
 
Einige Besonderheiten 
 
Manchmal kommt es vor, dass dem Betreuten von Seiten des Vermieters ge-
kündigt wird. Der Betreuer muss sich dann umgehend mit dem Gericht in Ver-
bindung setzen. Dieses unterstützt ihn bei der Prüfung, ob die Kündigung 
rechtens ist bzw. wie sie abgewendet werden kann. Unter Umständen wird 
ein Rechtsanwalt eingeschaltet. 
Wenn der Betreute eine Eigentumswohnung oder ein Haus besitzt, und diese 
Objekte vermietet oder verkauft werden sollen, benötigt der Betreuer hierfür 
die Genehmigung des Gerichts. 
 
Aufgabenkreise 
 
Um den Umzug in ein geeignetes Heim, die Kündigung der Wohnung und die 
Auflösung der Wohnung regeln zu können benötigen Sie die Aufgabenkreise 
Aufenthaltsbestimmung, Wohnungsangelegenheiten und Vermögenssorge. 
 
Die Betreuungsbehörde und die Frankfurter Betreuungsvereine beraten die 
Betreuer auch in diesen Angelegenheiten. 
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